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Effizienter Stickstoffeinsatz 
Dieser Beitrag soll die effiziente Nutzung von Stickstoffdüngern auf dem Ackerland der Betriebe fördern. Die Bewer-
tung erfolgt mit Hilfe der Suisse-Bilanz. Das Ziel der Massnahme ist es, das Risiko von Stickstoffverlusten in die Um-
welt zu reduzieren.  

Voraussetzungen für die Beiträge 

Für die Massnahme effizienter Stickstoffeinsatz gilt nach Art. 71e DZV: 

 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn laut der Suisse-Bilanz der Anteil des auf dem Betrieb verfügbaren Stick-
stoffs Nverf (Hof-, Recycling- und Mineraldünger zusammen) 90 % des Stickstoffbedarfs der Kulturen nicht 
übersteigt.  

 Für die Auszahlung des Beitrags ist die abgeschlossene Suisse-Bilanz des Vorjahres massgebend. Erfolgt bei-

spielsweise die Anmeldung für den Beitrag für das Jahr 2023, so muss die Suisse-Bilanz für das abgeschlos-
sene Jahr 2023 die Anforderung erfüllen. Diese wird im Jahr 2024 kontrolliert. 

 Für den Erhalt des Beitrags ist die Erstellung einer Suisse-Bilanz obligatorisch, auch für jene Betriebe, welche 
davon befreit sind (nach Anhang 1 Ziff. 2.9 DZV).  

 

Abbildung 3: Überprüfung des Anteils des auf dem Betrieb verfügbaren Stickstoffs Nverf beim Formular F in der 
Suisse-Bilanz. Die gelb markierte Zahl muss kleiner als 90 % sein. 

Bemerkungen 

Der Beitrag für einen effizienten Stickstoffeinsatz wird für die gesamte Ackerfläche bezahlt (inkl. Biodiversitätsförderflä-
chen auf der offenen Ackerfläche) und beträgt CHF 100.–/ha Ackerfläche. 

  


